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Merkpunkte fir die Behandlung
von Disziplinarstraffallen (2) *

Major Alfons E. WiBmann

4. Zur rechtlichen Qualifikation der Verfehlungen

Die dem Fehlbaren zur Last gelegten Verfehlungen sind niher
zu bezeichnen. Es kénnen folgende Verfehlungen disziplinarisch
erledigt werden:

4. 1. Fahrlissige Zuwiderhandlung gegen Befehle von Vorgesetzten
(Art. 180 MStG)

Diesen Disziplinarfehler im Sinne von Art. 180 MStG begeht,
wer aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit dem Befehl eines Vorgesetz-
ten — und nicht bloB Hoheren - in einer Dienstsache zuwiderhan-
delt. Wer sich mit Wissen und Willen einem Befehl (eines Vor-
gesetzten in einer Dienstsache) widersetzt, macht sich des Unge-
horsams im Sinne von Art. 61 MStG schuldig.

4. 2. Fahrlissige Zuwiderhandlung gegen allgemeine Dienstvor-
schriften (Art. 180 MStG)

Diesen Disziplinarfehler begeht, wer aus pflichtwidriger Unvor-
sichtigkeit eine allgemeine Dienstvorschrift miBachtet. Wer mit
Wissen und Willen gegen eine Dienstvorschrift verstdBt, erfiillt
den Deliktstatbestand der Nichtbefolgung von Dienstvorschrif-
ten im Sinne von Art. 72 MStG.

4. 3. Zuwiderhandlung iiberhaupt gegen die militirische Zucht und
Ordnung (Art. 180 MStG)

Diesen Disziplinarfehler begeht, wer aus pflichtwidriger Un-
vorsichtigkeit oder mit Wissen und Willen allgemein gegen die
militirische Zucht und Ordnung verstdBt, sofern die Tat nicht als
Verbrechen oder Vergehen strafbar ist. Beispiele: Trunkenheit ohne
Erregung offentlichen Argernisses, ansonst der Tatbestand als
Trunkenheit im Sinne von Art. 80 MStG bestraft wird; Liigen,
sofern nicht beispielsweise der Tatbestand der falschen Anschul-
digung im Sinne von Art. 178 MStG oder des falschen Zeugnisses
im Sinne von Art.179 MStG gegeben ist; fahrlissige Begehung
von Vorsatzdelikten, wie Sachbeschidigung (vgl. hiezu Art. 135
MStG).

4. 4. Leichte Fille von Straftatbestinden
4. 4. 1. Bei einer groBen Zahl von Straftatbestinden sieht das
Militirstrafgesetz vor, daf3 in leichten Fillen disziplinarische Be-
strafung erfolgt. Ist dies so, gilt ein Fall dann als leicht, wenn er
nach Art und Umstinden (Art und Weise der Begehung, Schwere
der Verfehlung, verletztes Dienstinteresse, Beweggriinde, Vor-
strafen, personliche und militirische Verhiltnisse des Fehlbaren,
Gesinnung usw.) als geringfiigig erscheint (vgl. Ziff. 60, Abs.3,
DR).
4. 4. 2. Das Militirstrafgesetz sieht in folgenden leichten Fillen
von Straftatbestinden die disziplinarische Erledigung vor:

Ungehorsam (Art. 61, Ziff. 1; vgl. hiezu Ziff. 4.1, vorne), Tit-
lichkeiten, Drohung (als Verletzung der Pflicht der militirischen
Unterordnung, Art.62), Meuterei (Art. 63, Ziff. 1), Vorbereitung
der Meuterei (Art. 64, Ziff. 1), Verbrechen oder Vergehen gegen
eine Wache (Art.65);

MiBbrauch der Befehlsgewalt (Art.66), Uberschreitung der
Strafgewalt (Art. 67), Unterdriickung einer Beschwerde (Art.68),
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BefehlsanmaBung (Art.69), Gefihrdung eines Untergebenen
(Art.70), Titlichkeiten, Drohung (als MiBbrauch der Dienst-
gewalt, Art.71);

Nichtbefolgung von Dienstvorschriften (Art.72, Ziff.1; vgl.
hiezu Ziff. 4.2, vorne), MiBbrauch und Verschleuderung von
Material (Art.73, Ziff. 1 und 2), Wachtvergehen (Art. 76, Ziff. 1
und 2), Verletzung des Dienstgeheimnisses (als Dienstverletzung
Art.77), Filschung dienstlicher Aktenstiicke (Art.78), Nichtan-
zeige von Verbrechen oder Vergehen (Art.79), Trunkenheit
(Art.80; vgl. hiezu Ziff. 4.3, vorne);

vorsitzliche Dienstversiumnis (Handeln aus persénlichen Mo-
tiven, Art.81, Ziff.2, neu — im Gegensatz zur Dienstverwei-
gerung, Art.81, Ziff. 1, neu), fahrlissige Dienstversiumnis (Art.
82, neu); unerlaubte Entfernung (ecigenmichtige Entfernung
oder Urlaubsiiberschreitung aus persénlichen Motiven, Art. 84 —
im Gegensatz zum AusrciBen, Art.83);

Dienstpflichtbetrug (Art. 96), Storung des Militirdienstes (Art.
100), Beschimpfung ciner Militirperson (Art. 1o1), Ungehorsam
gegen militirische und behordliche MaBnahmen (Art.107);

Verletzung kriegsrechtlicher Bestimmungen (Art. 109, neu),
Feindseligkeiten gegen international geschiitzte Personen und
Sachen (Art.111, neu);

cinfache Korperverletzung. Titlichkeiten (Art.122, Ziff.1),
fahrlissige Korperverletzung (Art. 124; Art. 124, Ziff. 2, ist auf-
gehoben), Herausforderung zum Zweikampf (Art.125), Aufrei-
zung zum Zweikampf (Art.126), Raufhandel (Art.128);

Entwendung (Art. 129, Ziff. 4 — im Gegensatz zum Diebstahl,
Art. 129, Ziff. 1 bis 3), Veruntreuung einer Sache von geringem
Wert (Art.131, Ziff.3), Unterschlagung, Fundunterschlagung
(Art.132), Sachentziehung (Art.133), Hehlerei (Art. 134, Abs. 1
und 2), Sachbeschidigung (Art.13s5, Abs.1 und 2; vgl. hiezu
Ziff. 4.3, vorne), Betrug (Art.136, Abs.1 bis 3), Zechprellerei
(Art.136%5), Marode (Art.138);

Bestechung (Art.141), Annahme von Geschenken (Art. 143),
ungetreue Geschiftsfiihrung (Art.144);

iible Nachrede (Art. 145 und 147), Verleumdung (Art. 146 und
147), Beschimpfung (Art. 148), wobei diese Tatbestinde nur auf
Antrag des Verletzten oder der zur Anordnung der Voruntersu-
chung zustindigen Stelle geahndet werden kénnen;

Drohung (Art. 149), Néotigung (Art. 150), Hausfriedensbruch
(Art.152);

widernatiirliche Unzucht (Art. 157, Ziff. 1), 6ffentliche unziich-
tige Handlungen (Art.159);

fahrlissige Verursachung einer Feuersbrunst (Art. 160%S, Abs. 1
und 2), fahrlissige Verursachung einer Explosion (Art.161),
(vorsitzliche) Gefihrdung (durch Sprengstoffe oder giftige Gase)
ohne verbrecherische Absicht, fahrlissige Gefihrdung (Art. 163),
fahrlissige Verursachung einer Uberschwemmung oder eines Ein-
sturzes (Art. 165), fahrlissige Beschidigung von elektrischen An-
lagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art.166), fahr-
lissiges Verbreiten gemeingefihrlicher Krankheiten (Art.167),
fahrlissiges Verbreiten einer Viehseuche (Art.168), fahrlissige
Verunreinigung des Trinkwassers (Art.169, Abs.2), fahrlissige
Stérung des 6ffentlichen Verkehrs (Art. 169%, Ziff. 1 und 3, neu,
wobei ein fahrlissiges Verhalten ausschlieBt, da durch die Sts-
rung «wissentlich» Leib und Leben von Menschen in Gefahr ge-
bracht werden), fahrlissige Stérung des Eisenbahnverkehrs (Art.
170), fahrlissige Stérung von Betrieben, die der Allgemeinheit
dienen (Art.171);

besonders leichter Fall der Urkundenfilschung (Art.172 und
E750%

Begiinstigung (Art.176), ‘falsche Anschuldigung (Art.178;
vgl. hiezu Ziff. 4.3, vorne).



4. 5. Leichte Fille von Widerhandlungen gegen die Gesetzgebung des
Bundes iiber den Straflenverkehr im besondern

4. 5. 1. Leichte VerstoBe gegen die StraBenverkehrsgesetzgebung
konnen gemilB Artikel 218, Absatz 3, neu, Militirstrafgesetz,
disziplinarisch erledigt werden, wenn diese begangen wurden:

a) bei einer militirischen Ubung (zum Beispiel Truppenver-
schiebung im Manéver);

b) bei dienstlichen Verrichtungen (zum Beispiel Uberfithrung
ecines Fahrzeuges vom AMP zum Korpssammelplatz, Erfiillung
cines Kurierauftrages);

¢) oder im Zusammenhang mit einer andern Verfchlung ge-
gen das Militirstrafgesetz (siche Ziff. 4.1 bis 4.4, vorne, zum
Beispiel fahrlissige Sachbeschidigung, Nichtbefolgung von
Dienstvorschriften, MiBbrauch und Verschleuderung von Mate-
rial, fahrlissige Korperverletzung).

4. 5. 2. Widerhandlungen gegen die Gesetzgebung des Bundes
iiber den StraBenverkehr kénnen im einzelnen sein: Verletzung
von Verkehrsregeln, Fahren in angetrunkenem Zustand, pflicht-
widriges Verhalten bei Unfall, Fiihren eines nicht betriebssicheren
Fahrzeuges, Entwendung eines Fahrzeuges zum Gebrauch, Fah-
ren ohne Fiihrerausweis, Fahren ohne Fahrzeugausweis.

5. Zur Strafbarkeit und Strafzumessung

5. 1. Allgemeine Grundsitze der Strafbarkeit (einschliefilich Ver-
folgungsverjihrung )

s. 1. 1. Ein Fehlbarer darf ohne Verschulden (vorsitzliches, das
heiBt wissentliches und willentliches, Verhalten, grobfahrlissiges,
leichtfahrlissiges, das heiBt pflichtwidriges, Verhalten) nicht be-
straft werden, zum Beispiel wenn er zwar unvorsichtig, aber
nicht pflichtwidrig unvorsichtig gehandelt hat (Art. 15, 181 MStG).

5. 1. 2. Ein Unzurechnungsfihiger (dieser ist infolge seines Geistes-
zustandes unfihig, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder ein-
sichtsgemiB zu handeln) bleibt straffrei (Art.10 MStG), es sei
denn, er habe infolge selbstverschuldeter Trunkenheit oder Be-
tiubung im Zustande der dadurch verursachten Unzurechnungs-
fihigkeit eine als Verbrechen oder Vergehen bedrohte Tat ver-
iibt (Art.80 MStG). Beim vermindert Zurechnungsfihigen (dieser
ist infolge seines Geisteszustandes in seiner Selbstbestimmbarkeit
beschrinkt) muB die Strafe gemildert werden (Art.11 MStG).

5. 1. 3. Wer durch Befolgung eines Befehls an einem Disziplinar-
fehler mitwirkt, ist nicht strafbar (Art.18 MStG, Zift. 51, Abs. 3,
DR).

5. I. 4. Wer in Notwehr (angemessene Abwehr eines rechtswid-
rigen Angriffs) handelt, bleibt straflos (Art.25s MStG); wer im
unverschuldeten Notstand (Rettung eines Gutes aus unmittelbar
drohender, nicht anders abwendbarer Gefahr auf Kosten ecines
Dritten) handelt, kann nicht bestraft werden, wenn ihm die Preis-
gabe des gefihrdeten Gutes nicht zugemutet werden konnte (zum
Beispiel Einbruch in eine Alphiitte wegen Wetterumsturzes);
andernfalls ist die Strafe zu mildern (Art.26 MStG).

5. 1. 5. Wer das «erlaubte Risiko» eingeht, das heiBit bei geniigen-
der dienstlicher Veranlassung Leben und Gesundheit von Un-
tergebenen oder Drittpersonen oder eine Sache gefihrdet, bleibt
straffrei (vgl. Art.70 MStG, Art.129 des biirgerlichen Strafge-
setzbuches).

5. 1. 6. Nach Ablauf von 6 Monaten, bei Unterbrechung der Ver-
jahrung durch Untersuchungshandlungen einer Disziplinarinstanz
oder in einer vorliufigen Beweisaufnahme spitestens nach Ablauf

eines Jahres, darf ein Disziplinarfehler grundsitzlich nicht mehr
verfolgt werden (Art.183, Ziff. 1 und 2, MStG).

5.2, Allgemeine Grundsitze der Strafanwendung

5. 2. 1. Ausschluff ungesetzlicher Strafen. Andere als die in Ziffer
2.1, vorne, angefiihrten Disziplinarstrafen sowie deren Verschir-
fung sind verboten (Art. 194 MStG, Ziff. 59, Abs. s, DR).

5. 2. 2. Gemeinsame Bestrafung (Kollektivstrafe) ist unzulissig
(Zift. 65, Abs.3, DR), ebenso die Anwendung eines Straftarifs
(Ziff.72, Abs.2, DR), fiir beides: Art.181, Abs.2, MStG.

5. 2. 3. Mchrere Disziplinarfehler cines Fehlbaren sind mit einer
Gesamtstrafe zu ahnden (Ziff. 65, Abs. 1, DR). Das Zusammentref-
fen mehrerer Disziplinarfehler ist im Strafmal zu beriicksichtigen
(vgl. Art.49 MStG).

5. 2. 4. Die nochmalige disziplinarische Bestrafung fiir den glei-
chen Disziplinarfehler ist untersagt (Ziff.65, Abs.2, DR).

5. 2. 5. Bei disziplinwidrigem Verhalten mehrerer Wehrménner ver-
schiedener Einteilung beziehungsweise Unterstellung miissen die ein-
zelnen Kommandanten hinsichtlich der Strafzumessung miteinan-
der Fiithlung aufnehmen (Art. 14 VV, Ziff. 65, Abs.4, DR).

5. 2. 6. Bei einem fahrlissigen Disziplinarfehler im Sinne von Art.
180 MStG (siche Ziff. 4.1 bis 4.3, vorne) kann von einer Bestra-
fung Umgang genommen werden (Art. 181, Abs. 1, MStG); das
gilt auch fiir die Entwendung (Art. 129, Ziff. 4, MStG), fiir die
Veruntreuung einer Sache von geringem Wert (Art. 131, Ziff. 3,
MStG), fiir den besonders leichten Fall der Widerhandlung gegen
die StraBenverkehrsgesetzgebung des Bundes (Art. 100 des Stra-
Benverkchrsgesetzes). Auch bei andern, ganz geringfiigigen Ver-
fehlungen fehlt es oftmals am Interesse an ciner Disziplinierung ; es
kann in diesem Falle eine bloBe Verwarnung geniigen (vgl. Ziff.
62, Abs.1 und 2, Ziff. 70, Abs.2, DR). Nachlissige und Arbeits-
scheue (und nur diese) kénnen vom Kommandanten mit zusitz-
lichen, dienstlich notwendigen Arbeiten gemaBregelt werden
(Ziff. 55 DR). MiBstinde konnen oft durch geeignete MafBinah-
men behoben werden (Ziff. 57, 98 DR).

Gegeniiber seinen Offizieren iibt der Einheitskommandant die
Strafgewalt in der Regel erst nach Besprechung der Strafsache
mit seinem direkten Vorgesetzten aus (Ziff. 69, Abs.4, DR). In
Rekrutenschulen wird im Schulbefehl oft fiir die Behandlung einer
Strafsache generell eine entsprechende Regelung getroffen..

5. 3. Bei der Festsetzung von Art und Maf der Strafe sind als
strafmindernde bezichungsweise erschwerende Umstinde zu be-
riicksichtigen:

— das Verschulden des Fehlbaren (grobe oder leichte Fahrlissig-
keit, Vorsatz);

- die Beweggriinde (Ubereifer usw.);

- Charakter, Gesinnung (zum Beispiel strafmindernd Einsicht in
das Unrecht, erschwerend liigenhaftes Verhalten in der Unter-
suchung, ferner querulatorisches Verhalten);

— das Vorleben (ob vorbestraft oder nicht);

— die personlichen Verhiltnisse (Erziehung, Schulung, familiire
und berufliche Verhiltnisse);

— die militirischen Verhiltnisse (siche Ziff. 3.4, vorne);

- Strafempfindlichkeit des Fehlbaren, allfillige Verletzungsfol-
gen fiir den Fehlbaren;

— das verletzte Dienstinteresse (zum Beispiel ob kurzfristige un-
erlaubte Entfernung);

- die VerbiiBung der Strafe wihrend oder auBerhalb des Dienstes
und allfillige Folgen der StrafverbiiBung (zum Beispiel WK-
Nachholung, Verdienstausfall nach dem Dienst, einfacher Arrest
nach dem Dienst mit praktischer Wirkung von scharfem Ar-
rest);
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- allfillige abschreckende Wirkung auf die Truppe beziehungs-

weise erzicherische Wirkung 3
(Art. 44, 181, Abs. 2, MStG, Ziff. 63, 64, 72, Abs. 1 und 3, DR).

Die Strafe kann gemildert, muB jedenfalls gemindert werden,
wenn der Fehlbare aus achtenswerten Beweggriinden gehandelt
hat oder auf Veranlassung einer Person, der er Gehorsam schul-
dig oder von der er abhingig ist, in schwerer Bedringnis oder
unter dem Eindruck einer schweren Drohung, soweit nicht das
dienstliche Pflichtverhiltnis der Beriicksichtigung dieser Um-
stinde entgegensteht, ferner wenn der Fehlbare durch das Ver-
halten des Verletzten ernstlich in Versuchung gefiihrt wurde,
wenn Zorn oder groBer Schmerz iiber eine ungerechte Reizung
oder Krinkung ihn hingerissen hat, wenn er aufrichtig Reue be-
titigt, namentlich den Schaden, soweit es ihm zuzumuten war,
ersetzt hat oder wenn seit der Verfehlung verhiltnismiBig lange
Zeit verstrichen ist und der Fehlbare sich wihrend dieser Zeit
wohl verhalten hat (Art. 45 MStG),

Im Rahmen dieser Kriterien ist insbesondere auch die Strafart
zu bestimmen, wobei allgemein umschrieben ist, daB der Verweis
geeignet ist, schwerwiegende Fille von Indisziplin und damit die
Anwendung schirferer Strafen zu verhindern (Ziff. 63, Abs.1,
DR), daB der einfache Arrest bei Ordnungsfehlern fiir Titer in
Frage kommt, bei denen die Gesinnung an sich nicht in Zweifel
steht (Ziff. 64, Abs. 2, DR), und daB mit scharfem Arrest vor allem
die Disziplinarfehler geahndet werden, die eine unsoldatische
oder unehrenhafte Gesinnung verraten, auBerdem wenn der Vor-
gesetzte den Fehlbaren vor der StrafverbiiBung nicht zum Dienst
ausriicken lassen will (Ziff. 64, Abs. 3, DR).

Die Dauer ciner allfilligen vorliufigen Festnahme (siche Ziff.
3.3.3, vorne) ist auf die Strafe anzurechnen, sofern sie der Fehl-
bare nicht durch sein Verhalten nach der Verfehlung, insbeson-
dere durch cin liigenhaftes Verhalten, herbeigefiihrt oder verlin-
gert hat.

6. Zur Disziplinarstrafverfiigung im engern Sinne und zur Mitteilung
derselben

6. 1. Auf Grund der Tatbestandsabklirung, der rechtlichen
Qualifikation der Tat und der Strafzumessung erfolgt der Erlafs
der Disziplinarstrafverfiigung im engern Sinne (aus diesen Griin-
den wird verfiigt: ). Diese Verfiigung hat zu enthalten:

6. 1. 1. Grad, Namen, Vornamen des Fehlbaren; Angabe der Ver-
fehlung (wird wegen ... disziplinarisch bestraft); Disziplinar-
strafe (allenfalls unter Anrechung der vorliufigen Festnahmen in
der Dauer von .. .).

6. 1. 2. Angabe iiber die Erdffnung der Strafverfiigung, ob miindliche
oder schriftliche Eroffnung und durch wen. Regel ist, daBl wih-
rend des Dienstes die Eréffnung miindlich erfolgt und unmittel-
bar darnach schriftlich bestitigt wird (durch Ubergabe der
schriftlichen Verfiigung) (Ziff. 74, Abs. 1, DR). Der miindlich er-
teilte Verweis mul schriftlich bestitigt werden (Ziff. 76, Abs. 2,
DR). Lautet die Verfiigung auf 5 Tage scharfen Arrestes oder
mebhr, so ist die schriftliche Mitteilung unter Angabe der Griinde
vorgeschrieben (Art. 206, Abs. 1, MStG, Ziff. 74, Abs. 1, DR). Die
Strafverfiigung soll in der Regel vom Kommandanten der Ein-
heit (Stab) eroffnet werden, und zwar auch dann, wenn die Straf-
verfiigung auf Grund eines Strafantrages von einer hoheren In-
stanz erlassen wurde.

6. 1. 3. Angabe der Strafvollzugsinstanz. Vollzugsinstanz ist in der
Regel ebenfalls der Kommandant der Einheit (Stab), ausnahms-
weise die Wache oder andere Kommandostellen (Ziff. 77, Abs. 4,
DR), allenfalls die Militirbehdrde des Wohnsitzkantons, soweit
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die Strafe ganz oder teilweise auBerhalb des Dienstes vollzogen
werden muB (Art.187, Abs. s, MStG, Ziff. 82, Abs.1, DR).

6. 1. 4. Angabe der Disziplinarbeschwerdeinstanz und der Diszi-
plinarbeschwerdefrist (Art.206, Abs. 2, MStG, Ziff. 74, Abs. 2, DR).

Die Disziplinarbeschwerde gegen die Disziplinarstrafverfii-
gung des zustindigen Vorgesetzten ist an den nichsthSheren
Vorgesetzten zu richten (Art.209, Abs.1, Buchstabea, MStG,
Ziff.75, Abs.1, Buchstabea, DR). Im iibrigen wird auf Artikel
209, Absatz 1, Buchstaben b bis d, des Militirstrafgesetzes sowie
auf die entsprechenden Bestimmungen von Ziffer 75, Absatz 1,
des Dienstreglementes verwiesen.

Die Disziplinarbeschwerde kann wahrend des Dienstes innert 24
Stunden ab Erdffnung (eine Ausdehnung der Frist, zum Beispiel
bis zum Einriicken nach dem Sonntagsurlaub, ist nicht gestattet),
schriftlich oder miindlich angebracht werden, auflerhalb des Dienstes
(und sofern die Strafverfiigung weniger als 24 Stunden vor der
Entlassung erdffnet wird) innert s Tagen (Tag der Er6finung
oder Zustellung nicht gezihlt), schriftlich (Art. 210 MStG, Art. 15,
Abs.1, VV, Ziff.75%8, Abs.1 bis 3, DR). Die Frist nach Tagen
liuft an Samstagen, Sonntagen und cidgendssischen Feiertagen
nicht ab (vgl. Erliuterungen der wesentlichsten Anderungen des
Dienstreglementes (DR 67) gemiB Nachtrag Nr. 1, giiltig ab 1.
Juli 1968, 820.1/67, S.9).

6. 2.  Fiir die Mitteilung der Strafverfiigung sind folgende Punkte
zu beachten:

6. 2. 1. Als Empfanger der Strafverfiigung sind anzugeben:
— Strafkontrolle.
(Geht an:)

— Bestraften (2 Exemplare, davon 1 Exemplar fiir dic Empfangs-
bestitigung) ;

- croffnende Stelle, wenn sie nicht mit dem Strafenden iden-
tisch ist;

— vollziehende Stelle.

(Wenn rechtskriftig geworden, zur Kenntnisnahme an:)

- Regimentskommandanten beziehungsweise hoheren Komman-
danten bei Formationen auBerhalb des Regimentsverbandes
(dies nur bei Offizieren: Ziff.69, Abs.s, DR);

- Vorgesetzten des Strafenden, falls er die Durchfiihrung des
Disziplinarstrafverfahrens veranlaBt hat (Ziff.73 DR), wobei
diese Meldung auch bei Einstellung des Verfahrens zu erfol-
gen hat;

- Kommandanten, der die vorliufige Beweisaufnahme angeord-
net hat;

— Dienststelle, welche nach Durchfithrung der vorliufigen Be-
weisaufnahme die Disziplinierung verfiigt hat;

— Untersuchungsrichter, der die vorliufige Beweisaufnahme
durchgefiihrt hat.

Beziiglich der Meldepflicht nach Vollzug der Strafe siche Zif-
fer 9.19, hinten.

6. 2. 2. Angabe des genauen Zeitpunktes und der Art der Mittei-
lung (miindlich mit schriftlicher Ubergabe; schriftlich; Zustel-
lung durch die Post, eingeschrieben mit Riickschein; vgl. Ziff.
74 DR). Auf dem Doppel der Strafverfiigung soll der Bestrafte
den Empfang der Verfiigung unter Angabe des genauen Zeit-
punktes des Empfanges bestitigen.

6. 2. 3. Falls der Bestrafte nicht beabsichtigt, Disziplinarbe-
schwerde zu erheben, und mit dem sofortigen Strafvollzug ein-
verstanden ist, soll dies in einer entsprechenden Erklirung fest-
gehalten werden.

Schluss in ASMZ Nr. 6/1974




	Merkpunkte für die Behandlung von Disziplinarstrafverfahren

